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Bericht:

Klimagerechte Stadtentwicklung — Rechtsexpertise zum Einsatz stadtebaulicher Sanierungs-
maBnahmen nach §§ 136 ff. des Baugesetzbuches (BauGB) mit dem Ziel der energetischen
Sanierung von Bestandsquartieren

. Hintergrund und Veranlassung

Mit Beschluss zu V/0323/2022 vom 14.06.2022 hat der Rat der Stadt Munster unter Punkt 8. die Ver-
waltung beauftragt, ein Rechtsgutachten zum Einsatz stadtebaulicher Sanierungsmafnahmen nach
§§ 136 ff. BauGB mit dem Ziel der energetischen Sanierung von Bestandsquartieren erstellen zu las-
sen. Die Stadt Minster hat sich zum Ziel gesetzt, Netto-Treibhausgasneutralitdt mdglichst bis 2030 zu
erreichen. Damit verfolgt sie ein deutlich ehrgeizigeres Ziel als der Bund (2045). Die energetische
Sanierung des baulichen Bestandes in den Quartieren ist dabei von groRer Bedeutung. Im Gegensatz
zu der Entwicklung von Neubaugebieten stehen hier aber nur wenige Instrumente zur Verfigung.

Der Vorschlag geht zurlick auf die Konzeptstudie ,Minster Klimaneutralitét 2030“ (siehe
V/0628/2021). Das beauftragte Fachbiro schlug als sogenannte Adhoc-MalRnahme (Anlage 1 zu
V/0628/2021, Seite 67) vor, dieses Instrument des besonderen Stadtebaurechts einzusetzen, um die
Bestandssanierung zu forcieren. Tatsachlich hat der Gesetzgeber mit der Stadtebaurechtsnovelle
2013 Klimabelange im Sanierungsrecht gestarkt: ,durch Anderungen in § 136 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1,
Abs. 3 und Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 BauGB kdnnen die Belange des Klimaschutzes und der Klimaanpas-
sung bei den Sanierungszielen zur Behebung stadtebaulicher Missstande bertcksichtigt werden®
(Stler, H. in PUBLICUS 2013.9).
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Es bestand jedoch Unklarheit, ob energetische Mangel in der Gebdudesubstanz als alleinige oder
zumindest zentrale Sanierungsanlasse stadtebauliche Missstiande hinreichend begriinden. Viele
Kommunen haben die Gesetzesnovelle daher zurlckhaltend aufgenommen.

Die Verwaltung hat nach erfolgter Ausschreibung Herrn Prof. Dr. Jérg Beckmann, Berlin, von der
Kanzlei GGSC [Galdner, Groth, Siederer & Coll.] mit der Erstellung einer entsprechenden Rechtsex-
pertise beauftragt. Prof. Beckmann ist im besonderen Stadtebaurecht ausgewiesen und berat die
Stadt Minster auch im Zusammenhang der Sozialen Erhaltungssatzung Hafen-, Hansa-, Herz-Jesu-
Viertel. Im Rahmen der Beauftragung wurde besonderer Wert auf die Prufung méglicher Konflikte mit
anderen Raumentwicklungszielen im Bestand gelegt (Satzungsgebiete mit Zweck Denkmal- oder
eben Milieuschutz) und auf die Frage nach dem Verhaltnis von Aufwand (bzw. auch Rechtsrisiken)
und Ertrag im Sinne der Klimaneutralitat.

Die Expertise liegt seit der zweiten Jahreshalfte 2023 vor. Im Ausschuss fur Stadtplanung und Stadt-
entwicklung vom 14.09.2023 hat die Verwaltung Uber das geplante weitere Vorgehen zum Umgang
damit informiert. Die Ergebnisse wurden am 24.10.2023 im Arbeitskreis ,Wohnen in Munster* mit Ak-
teurinnen und Akteuren des Immobilien- und Wohnungsmarktes sowie den anwesenden Vertreterin-
nen und Vertretern der Ratsfraktionen erortert, um weitere Perspektiven einzubeziehen und Umset-
zungsbedingungen zu erortern. Das Rechtsgutachten und der Protokollauszug sind dieser Berichts-
vorlage als Anlagen 1 und 2 beigefugt.

Im Folgenden werden zentrale Ergebnisse und die Position des Arbeitskreises ,Wohnen in Minster*
zusammengefasst. Es ist darauf hinzuweisen, dass beide Originaldokumente auf eine geschlechter-
neutrale Schreibweise verzichten und das sog. ,generische Maskulinum* nutzen.

Il. Zentrale Ergebnisse

Stadtebauliche Sanierungsmaflnahmen als Instrument des besonderen Stadtebaubaurechts dienen

grundsatzlich dazu, nachweisliche stadtebauliche Missstande zu beheben. Diese liegen vor, ,wenn

1. das Gebiet [...] den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse
oder an die Sicherheit der in ihm wohnenden oder arbeitenden Menschen auch unter Bertck-
sichtigung der Belange des Klimaschutzes und der Klimaanpassung nicht entspricht oder*
(Substanzschwache) (s. Anlage 1, S. 7 ff.)

2. ,das Gebiet in der Erflllung der Aufgaben erheblich beeintrachtigt ist, die ihm nach seiner La-
ge und Funktion obliegen®
(Funktionsschwache) (s. Anlage 1, S. 14; wiedergegebene Zitate § 136 Abs. 2 Satz 2 BauGB).

Dazu bedarf es des Beschlusses einer Sanierungssatzung durch den Gemeinderat fur ein genau um-
grenztes Gebiet. Die Verfahrensschritte hierzu sind im Baugesetzbuch festgelegt. Es bedarf vorab
sogenannter vorbereitender Untersuchungen zur Feststellung relevanter stadtebaulicher Missstande
und einer Prifung der sozialen Auswirkungen. Das Verfahren ist auf Kooperation mit den Eigentime-
rinnen und Eigentimern angelegt, Zwangsmittel sind i.d.R. nicht vorgesehen. Vielmehr hat der Ge-
setzgeber fur die Sanierung der Gebaude gemal § 7 h Einkommensteuergesetz erhebliche steuerli-
che Anreize fur Privatpersonen gesetzt.

Die Konzeptstudie Klimaneutralitat (Anlage 1 zu V/0628/2021, Seite 67) geht mit ihrem Vorschlag
offenbar davon aus, dass der getroffene Ratsbeschluss zur Klimaneutralitdt moglichst bis zum Jahr
2030 (Beschluss zu V/0770/2019/2 unter 4.) hinreichend ist, die ,allgemeinen Anforderungen an ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse” fur Minster neu zu definieren. Das vorliegende Gutachten folgt
dem nicht und betont, dass die lokalen Beschlisse im rechtlichen Sinne ,besondere”, aber eben kei-
ne allgemeinen Anforderungen zu definieren vermdogen, (s. Anlage 1, S. 15 oben). Das bleibt dem
Gesetzgeber in Bund und Land vorbehalten.

Nichtsdestotrotz enthalt aus gutachterlicher Sicht das Gebaudeenergiegesetz (GEG) des Bundes
vom 08.08.2020 geeignete Beurteilungsgrundlagen fiur Gebaudeausstattung und -zustand, die heran-
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gezogen werden konnen. Aus ihnen ,folgt, dass Bestandsgebaude, die hinter den (materi-
ell-rechtlichen) Vorgaben der genannten Vorschriften zurlckbleiben, die allgemeinen Anforderungen,
die unter dem Gesichtspunkt der Energieeffizienz — und damit auch unter dem Gesichtspunkt des
Klimaschutzes — zu stellen sind, nicht erfillen (Anl. 1, S. 12). Damit ist die rechtliche Grundlage flr
.energetische Sanierungssatzungen® im baulichen Bestand im Sinne des Klimaschutzes gegeben,
wenn auch hier der Zeithorizont 2045 hinterlegt ist, den der Bundesgesetzgeber in § 3 Abs. 2 Klima-
schutzgesetz definiert hat.

Das Gutachten betont dabei die Notwendigkeit sorgfaltiger vorbereitender Untersuchungen und einer
gut begrindeten Gebietsauswahl. So wirde die Stadt Minster ,die Sanierungssatzung vorzugsweise
dort zum Einsatz bringen, wo sich der Gebaudezustand und die Versorgung mit Warme etc. in einem
Zustand befinden, der deutlich vom Durchschnitt abweicht mit der Folge, dass es in diesem Gebieten
einer zusatzlichen stadtebaulichen Anstrengung bedarf, die aufgrund ihrer Gebietsbezogenheit nur
durch ein einheitlich gesteuertes Malinhahmenbtindel erfolgen kann® (Anl. 1, S. 15). Zugleich hatten
die vorbereitenden Untersuchungen (und alle weiteren Verfahrensschritte) in den kommenden Jahren
der hohen Dynamik des Rechtsrahmens, auf den Bezug genommen werden kann, Rechnung zu tra-
gen. Sanierungsziele waren Uber den Sanierungszeitraum von bis zu 15 Jahren (BauGB § 142 Abs.
3) gof. anzupassen.

Es kann in der Regel vom vereinfachten Verfahren Gebrauch gemacht werden, da die Sanierungen
sich wesentlich auf die privaten Gebaudebestande beziehen wirden. Dies mindert den Verwaltungs-
aufwand nach Satzungsbeschluss, der sich im Wesentlichen auf das Aushandeln und Abschlief3en
von Modernisierungsvereinbarungen und die spatere Bescheinigung der erfolgten MalRnahmen be-
schranken wird. Ein Sanierungsmanagement oder zu beauftragender externer Sanierungstrager im
formalen Sinne wird voraussichtlich nicht benétigt.

Die Ergebnisse (Anlage 1, ab S. 42) lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Es bedarf aussagekraftiger vorbereitender Untersuchungen im Sinne von § 141 BauGB.
~Entscheidend fiir die Beurteilung, ob die Gebaude den allgemeinen Anforderungen genuligen,
sind [...] Vorgaben des Gebaudeenergiegesetzes®, die aktuelle Dynamik des GEG und ande-
rer allgemeiner Regelungen ist zu beobachten.

- Esist zu beachten, dass der Gebietszuschnitt ,sich auf Areale konzentriert, in denen der Ge-
baudezustand in hervorzuhebender Weise negativ vom Zustand anderer Gebaude vergleich-
baren Bauzeitalters in der Stadt abweicht";

- ,Denkmalbereiche, aber auch die soziale Erhaltungssatzung stehen der Einbeziehung [...]
nicht grundséatzlich entgegen®; Zielkonflikte sind jedoch moglichst zu vermeiden.

- Wenn nicht ,in nennenswertem Umfang Ordnungsmafnahmen durchgefiihrt werden sollen,
[...] kann die Sanierung im vereinfachten Verfahren durchgefuhrt werden®.

- Dabei ,sind die Sanierungsbetroffenen zu beteiligen. [...] Hintergrund ist, dass die stadtebauli-
che Sanierungsmafnahme[...] im Wesentlichen von der Durchfihrung der Baumalinahmen
durch die Eigentimer abhangig ist".

- ,In Zuge der Beteiligung sind zudem die Interessen der Mieter [...] zu bertcksichtigen und zu
ermitteln, welche (insbesondere ,mietrechtlichen”) Folgen sich fir diese aus der Sanierung er-
geben und wie eventuelle negative Folgen abgemildert werden kdnnten.*

- ,Die personellen Ressourcen fur die verwaltungsseitige Durchfihrung der laufenden stadte-
baulichen Sanierung durften leistbar sein, insbesondere scheint es nicht des Einsatzes eines
stadtebaulichen Sanierungstragers zu bedurfen. Entscheidend ist die Fordermittelakquise fur
eine Grundfinanzierung vorbereitender Arbeiten” (S. 45).

Es ist jedoch darauf zu verweisen, dass ein geeignetes Prozessdesign, die Beratungsleistungen flr
Eigentiumerinnen und Eigentimer und insgesamt die kommunikative Komponente einer energeti-
schen Quartierssanierung fur ein erfolgreiches Vorhaben eine zentrale Bedeutung haben, s. auch IV.
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lll. Beteiligung der Fachoffentlichkeit und -politik

Die energetische Quartierssanierung war auch Gegenstand der 38. Sitzung des ,Arbeitskreis WWohnen
in Minster”, in dem Immobilien- und Wohnungswirtschaft und die fachpolitischen Sprecherinnen und
Sprecher der Ratsfraktionen vertreten sind, am 24. Oktober 2023 im Studierendenwerk am Aasee.
Der Gutachter Herr Prof. Dr. Beckmann stellte hier auf Einladung des Stadtbaurates den anwesenden
Vertreterinnen und Vertretern der Fachoffentlichkeit und -politik ausfuhrlich zentrale Ergebnisse und
Schlussfolgerungen seiner Arbeit vor. Anschlielend gab es Raum fur Rickfragen, Statements und
Diskussion.

Die Akteurinnen und Akteure der Branche betonten dabei die Notwendigkeit der energetischen Sanie-
rung der Bestande, zumal die Neubautatigkeit in einem schwierigen Kosten- und Zinsumfeld derzeit
stagniert. Der energetische Zustand von Objekten hat im Immobilienverkehr stark an Bedeutung ge-
wonnen, gerade in den peripheren Lagen. Nach allgemeiner Verunsicherung in Folge der Diskurse
um die Novellierung des Gebaudeenergiegesetzes in 2023 brauchte es allerdings lokal eine klare und
umfassende Kommunikation bei Vorhaben der energetischen Quartierssanierung und ein kooperati-
ves Vorgehen unter Vermeidung von Zwangsmitteln.

Der AK Wohnen empfiehlt (unter diesen Voraussetzungen) deutlich, das Instrumentarium stadtebauli-
cher Sanierungsmaflnahmen nach §§ 136 ff. BauGB mit dem Ziel der energetischen Sanierung von
Bestandsquartieren zu nutzen. Darstellung und Diskussion in der 38. Sitzung sind im beigefligtem
Protokollauszug (Anlage 2) ausfuhrlich nachgezeichnet.

IV. Geplantes weiteres Vorgehen

Der Sachstand legt nahe, stadtebauliche SanierungsmalRnahmen zur energetischen Quartierssanie-
rung bewusst und gezielt, aber eher flankierend oder unterstitzend einzusetzen. Es bedarf umfas-
sender vorbereitender Untersuchungen und einer gut begrindeten Gebietsauswahl und -abgrenzung.
Auch im angestrebten vereinfachten Verfahren unter Verzicht auf groRere offentliche MalRnahmen
bedarf es einer Projektsteuerung und administrativer Kapazitaten und Kompetenzen. Damit entsteht
der Stadt Munster ein nicht geringer Aufwand.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist jedoch die fachlich fundierte Aktivierung und Information sowie zu
erwartende Investitionsbereitschaft und -fahigkeit einer Vielzahl privater Eigentimerinnen und Eigen-
timer. Aus den mit Beschluss eines Sanierungsgebiets ausgelésten Einkommens steuervorteilen re-
sultieren wirksame Anreize, wo privates selbstgenutztes Wohneigentum oder von privat vermieteter
Wohnraum vorherrschen, aber eben auch nur fir Einkommensteuerpflichtige.

Eine Direktforderung von Mallnahmen im Sanierungsgebiet Uber die allgemein zuganglichen Forder-
quellen (wie die Bundesforderung fur effiziente Gebaude oder das Forderprogramm "Klimafreundliche
Wohngebaude der Stadt Minster") hinaus ist derzeit nicht verfligbar. Gerade Stadtebauférdermittel
dirfen i.d.R. nicht an Private weitergegeben werden.
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Sanierungsmanagement — Wer, wie, was?
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Abbildung 1: Aufgaben des Sanierungsmanagements, aus: BBSR (2022): Energetische Stadtsanierung in der Praxis V, S. 4

Eine Handreichung des Bundes formuliert folgende ,gute Voraussetzungen [...]:

¢ hoher Anteil an selbst genutztem privatem Eigentum,
schlechter energetischer Ausgangszustand der Gebaude (hohe CO2-Emissionen und hoher
Energieverbrauch) zeichnet sich als stadtebaulicher Missstand ab,

¢ dominierende Baualtersgruppen vor erster Warmeschutzverordnung im Jahr 1977,

¢ hinreichende finanzielle Leistungsfahigkeit der Eigentimerinnen und Eigentimer,
geringe Anzahl von Einwohnerinnen und Einwohnern, die nicht von steuerlicher Abschreibung
profitieren (z. B. Studierende, Rentner, Geringverdienende, Transferleistungsempfanger),

e Stadtquartier im sich vollziehenden oder absehbaren Generationenwechsel*

(Bundesministerium des Innern, fir Bau und Heimat (BMI) (Hg.) (2019): Quartierskonzepte als
erster Schritt zur Ausweisung von Sanierungsgebieten. Finanzielle Anreize flur private Hauseigen-
timer erschlief3en. Arbeitshilfe fir die Praxis. Begleitforschung Energetische Stadtsanierung. Ber-
lin/Bonn, S. 6).

Die zitierte Arbeitshilfe empfiehlt die Ausweisung stadtebaulicher Sanierungsgebiete nach § 136
BauGB bei Vorliegen der genannten Voraussetzungen als zusatzlichen Baustein eines umfassenden
Quartiersentwicklungsprozesses der Energetischen Stadtsanierung. Vorgeschaltet sind hier i.d.R.
eine umfassende Bestandsuntersuchung und die Erstellung eines Energetischen Quartierskonzepts.
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Abb. 1 gibt einen Hinweis auf die vielfaltigen Aufgaben des Sanierungsmanagements, an die eine
stadtebauliche Sanierungsmal3nahme anschlieen kénnte. Den Kontext (im Sinne notwendiger vor-
bereitender Untersuchungen) bildet dabei das KfW-Programm 432 ,Energetische Stadtsanierung —
Klimaschutz und Klimaanpassung im Quartier des Bundes.

Die Stadt Munster hat im Rahmen eines Grobscreenings Bestandsquartiere identifiziert und genauer
untersucht, die sich fur eine energetische Sanierung im Rahmen des genannten Programms eignen.
Der Rat der Stadt hat auf Basis von V/0314/2023 am 20.09.2023 nahezu einstimmig die Bereitstel-
lung von Eigenanteilen und eine Bewerbung um Foérdermittel des Programms KfW 432 beschlossen.

Hier ware in einem nachsten Schritt bei Aufnahme der Quartiersentwicklungsprozesse in der vorge-
sehenen Priorisierung zu prifen, ob glinstige Voraussetzungen vorliegen, diese mit Sanierungssat-
zungen zu unterstitzen. Die aktuelle Situation ist jedoch, wie auch den Medien zu entnehmen war,
dass das Bundesforderprogramm vor dem Hintergrund des Bundesverfassungsgerichtsurteils vom
15.11.2023 vorlaufig ausgesetzt wurde, Antréage sind derzeit nicht moglich.

Vor diesem Hintergrund einer voribergehend nicht zur Verfigung stehenden finanziellen Unterstut-
zung fir eine wesentliche Komponente der vorbereitenden Untersuchungen hat die Verwaltung ge-
pruft, ob alternativim Rahmen der laufenden grol3en stadtebaulichen Entwicklungsvorhaben im Be-
stand, insbesondere der Konversionsvorhaben, ein Zusatznutzen durch die Ausweisung eines Sanie-
rungsgebietes zu erzielen ware. Das ist nicht der Fall.

V. Fazit

Die ,energische Sanierungssatzung® ist ein geeignetes planerisches Instrument, das die Stadt Muns-
ter bei Vorliegen guter Erfolgsbedingungen im Quartier unterstutzend einsetzen kdnnte. Sie beobach-
tet und prift weiter fortlaufend Fordermdglichkeiten fir die Grundfinanzierung umfassender Prozesse
der energetischen Quartierssanierung. Dazu wird bei Vorliegen der gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen und gleichzeitig einer geeigneten Fordermittelkulisse ein Beschlussvorschlag vorgelegt.

i.V.
gez.

Robin Denstorff
Stadtbaurat

Anlagen:
- Anlage 1| Gutachten GGSC ,Einsatz der stadtebaulichen Sanierungssatzung nach

§§ 136 ff. BauGB als Instrument der energetischen Quartierssanierung in Minster*
- Anlage 2 | Protokoll zum Arbeitskreis Wohnen in Minster vom 24.10.2024 (Auszug)

V/0041/2024


https://www.stadt-muenster.de/sessionnet/sessionnetbi/vo0050.php?__kvonr=2004052789

	SMC_BM_KW
	Datum
	Gremium
	Zuständig
	Beratungsfolge
	FAuswirkung
	UnterschriftPos
	Anlage
	FLD_SIDAT

